
Der Präsident 

Mitteilungen der 
Justus-Liebig-Universität Gießen 

Ausgabe vom 

23.06.2020 
7.35.06 Nr. 1 

Spezielle Ordnung für den Bachelorstudiengang 
„Psychologie“ 

 

Siebzehnter Beschluss 
zur Änderung der Speziellen Ordnung für den 

Bachelorstudiengang „Psychologie“ 
des Fachbereichs 06 – Psychologie und Sportwissenscha� – 

der Justus-Liebig-Universität Gießen 

Aufgrund von § 44 Abs. 1 des Hessischen Hochschulgesetzes vom 14. Dezember 2009 hat der Fachbereichsrat 
des Fachbereichs 06 – Psychologie und Sportwissenschaft – am 19. 02. 2020 die nachstehenden Änderungen 
beschlossen: 

Art. 1 
Änderungen 

Die Spezielle Ordnung für den Bachelorstudiengang „Psychologie“ vom 03.09.2007, zuletzt geändert durch Be-
schluss vom 19.12.2018, wird wie folgt geändert: 

1. In Anlage 1 der Speziellen Ordnung wird der Studienverlaufsplan wie folgt geändert: 

1. Studienjahr  2. Studienjahr 3. Studienjahr 

Statistik 
PSY-BA-PM-01 

12 CP 

Testtheorie 
PSY-BA-PM-10 

6 CP 

Berufsfeldpraktikum 
PSY-BA-PM-15 

12 13 CP 

Wissenschaftliches Arbeiten in 
der Psychologie 
PSY-BA-PM-02 

6 CP 

 Bachelor Arbeit 
PSY-BA-PM-16 

12 CP 

Allgemeine Psychologie I 
PSY-BA-PM-03 

9 CP 

Psychologische Diagnostik 
PSY-BA-PM-09 

9 CP 

Wahlpflichtmodul (1) 
PSY-BA-WPM (1-14) 

8 CP 

Allgemeine Psychologie II 
PSY-BA-PM-04 

6 CP 

Klinische Kinder und Jugend-
Psychologie 

PSY-BA-PM-11A 
3 CP 

Wahlpflichtmodul (2) 
PSY-BA-WPM (1-14) 

8 CP 
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Entwicklungspsychologie 
PSY-BA-PM-05 

9 CP 

Klinische Psychologie 
PSY-BA-PM-11 

9 CP 

Wahlpflichtmodul (3) 
PSY-BA-WPM (1-14) 

8 CP 

Differentielle und Persönlich-
keitspsychologie 
PSY-BA-PM-06 

9 CP 

Pädagogische Psychologie 
PSY-BA-PM-12 

9 CP 

Referenzfach 
PSY-BA-REF (5-6) 

6 CP 

Biologische Psychologie 
PSY-BA-PM-07 

6 CP 

Arbeits- und Organisationspsy-
chologie 

PSY-BA-PM-13 
9 CP 

Theorie und Praxis wissen-
schaftlichen Arbeitens 

PSY-BA-WPAM 
6 CP 

Sozialpsychologie 
PSY-BA-PM-08 

6 CP 

Experimentelles Praktikum 
PSY-BA-PM-14 

12 11 CP 

 

63 CP 57 56 CP 60 61 CP 

180 CP 

 

1. Fachsemester: 990 2. Fachsemester: 900 h Σ 1890 h 

PM 01: Vl, S 

PM 02: S 

PM 03: Vl, S 

PM 04: S  

PM 05: Vl 

PM 06: Vl 

PM 07: Vl, S  

PM 08: Vl 

180 h 

90 h 

180 h 

90 h 

90 h 

90 h 

180 h 

90 h 

PM 01: Vl, S 

PM 02: S 

PM 03: Vl 

PM 04: Vl 

PM 05: Vl, S 

PM 06: Vl, S 

PM 08: S 

180 h 

90 h 

90 h 

90 h 

180 h 

180 h 

90 h 

3. Fachsemester: 990 975 h 4. Fachsemester: 720 705 h 

Σ 1710 

1680 h 

PM 09: Vl, Vl, S 

PM 10: Vl, S 

PM 11: Vl 

PM 12: Vl, Vl, S 

PM 14: Pr 

270 h 

180 h 

90 h 

270 h 

180 165 h 

PM 11 A: 

PM 11: Vl, S 

PM 13: Vl, Vl, S 

PM 14: Pr  

90 h 

180 h 

270 h 

180 165 h 
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5. Fachsemester: 9630 h 6. Fachsemester: 870 h 

Σ 1800 

1830 h 

PM 15: Berufspraxis 

WPM (I): S 

WPM (II): S 

WPM (III): S 

WPAM-A: OS 

RF-WPM 

360 390 h 

120 h 

120 h 

120 h 

120 h 

90 h 

PM 16: Bachelor Arbeit 

WPM (I): S 

WPM (II): S 

WPM (III): S 

WPAM-B: OS 

RF-WPM 

360 h 

120 h 

120 h 

120 h 

60 h 

90 h 

 
2. In Anlage 2 der Speziellen Ordnung wird das Inhaltsverzeichnis wie folgt geändert: 

Code  Bezeichnung Semester 

PSY-BA-PM-01a Sta�s�k I 1. 

PSY-BA-PM-01b Sta�s�k II 2. 

PSY-BA-PM-02 Wissenscha�liches Arbeiten in der Psychologie 1. - 2. 

PSY-BA-PM-03 Allgemeine Psychologie I: Wahrnehmung, Emo�on und Mo�va�on 1. + 2. 

PSY-BA-PM-04 Allgemeine Psychologie II: Kogni�on, Gedächtnis und Lernen 1. + 2. 

PSY-BA-PM-05 Entwicklungspsychologie 1. + 2. 

PSY-BA-PM-06 Differen�elle Psychologie 1. + 2. 

PSY-BA-PM-07 Biologische Psychologie 1.  

PSY-BA-PM-08 Sozialpsychologie 1. + 2. 

PSY-BA-PM-09 Psychologische Diagnos�k 3.  

PSY-BA-PM-10 Testheorie 3.  

PSY-BA-PM-11 Klinische Psychologie 3. + 4. 

PSY-BA-PM-11-A Klinische Kinder- und Jugendpsychologie 4. 

PSY-BA-PM-12 Pädagogische Psychologie 3.  

PSY-BA-PM-13 Arbeits- und Organisa�onspsychologie 4. 

PSY-BA-PM-14 Experimentelles Prak�kum  3. + 4. 

PSY-BA-PM-15 A Berufsfeldprak�kum A 4. - 6. 

PSY-BA-PM-15 B Berufsfeldprak�kum B 4.-6. 

PSY-BA-PM-16 Bachelor-Arbeit 6. 

PSY-BA-WPM-01 A a Wahrnehmung und Handlung A 5.  

PSY-BA-WPM-01 B a Wahrnehmung und Handlung B 6. 

PSY-BA-WPM-02 A a Kogni�ve Neurowissenscha�en A 5.  

PSY-BA-WPM-02 B a Kogni�ve Neurowissenscha�en B 6. 
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PSY-BA-WPM-03 A a Biologie und Persönlichkeit A 5.  

PSY-BA-WPM-03 B a Biologie und Persönlichkeit B 6. 

PSY-BA-WPM-04 A a Kogni�ve Entwicklung und ihre Störungsbilder A 5.  

PSY-BA-WPM-04 B a Kogni�ve Entwicklung und ihre Störungsbilder B 6. 

PSY-BA-WPM-05 A a, b Biologische Psychologie und Neurowissenscha�en A 5.  

PSY-BA-WPM-05 B a, b Biologische Psychologie und Neurowissenscha�en B 6. 

PSY-BA-WPM-06 A b Klinische Störungsbilder A 5.  

PSY-BA-WPM-06 B b Klinische Störungsbilder B 6. 

PSY-BA-WPM-07A b Pädagogische Psychologie A 5.  

PSY-BA-WPM-07 B b Pädagogische Psychologie B 6. 

PSY-BA-WPM-08 A b Arbeits- und Organisa�onspsychologie A 5.  

PSY-BA-WPM-08 B b Arbeits- und Organisa�onspsychologie B 6. 

PSY-BA-WPM-09 A b Funk�onelle Magnetresonanztomografie A 5.  

PSY-BA-WPM-09 B b Funk�onelle Magnetresonanztomografie B 6. 

PSY-BA-WPM-10 A Sozialpsychologie A 5.  

PSY-BA-WPM-10 B Sozialpsychologie B 6. 

PSY-BA-WPM-11 A Einführung in Einführung in die Programmierung mit Matlab A 5.  

PSY-BA-WPM-11 B Einführung in die Programmierung mit Matlab B 6. 

PSY-BA-WPM-12 A Psychologische Diagnos�k A 5.  

PSY-BA-WPM-12 B Psychologische Diagnos�k B 6. 

PSY-BA-WPM-13 A Spezielle Themen der Psychologie A 5. 

PSY-BA-WPM-13 B Spezielle Themen der Psychologie B 6. 

PSY-BA-WPM-14 A Psychotherapie A 5. 

PSY-BA-WPM-14 B Psychotherapie B 6. 

PSY-BA-WPM-15 A Klinisch-psychologisches Handeln im Kontext A 5. 

PSY-BA-WPM-15 B Klinisch-psychologisches Handeln im Kontext B 6. 

PSY-BA-WPAM-A Bachelor Abschlussmodul A 5. 

PSY-BA-WPAM-B Bachelor Abschlussmodul B 6. 

 

3. In Anlage 2 der Speziellen Ordnung wird das Modul PM 01 a Sta�s�k I wie folgt geändert   
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PSY-BA-PM-01a 
Stat i st ik  I  

6 CP 
Sta�s�cs 

Pflichtmodul 
FB 06 / Psychologie und Sportwissenscha� 

1.Fachsemester 
  erstmals angeboten im WiSe 2020/21 

Qualifika�onsziele:  
Die Studierenden erlernen grundlegende Konzepte der Datenanalyse, die für die Erhebung von Daten und deren 
Auswertung von zentraler Bedeutung sind. 

Sie wenden diese Kenntnisse zudem auf die Lösung sta�s�scher Aufgaben an. 

Inhalte:  
• Deskriptive Statistik 
• Wahrscheinlichkeitsrechnung 
• Logik des statistischen Inferenzschlusses 
• Statistische Analyse von Unterschieds- und Zusammenhangshypothesen 

Angebotsrhythmus und Dauer: WiSe, 1 Semester 

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: Professur für Methodenlehre 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: B.Sc. Psychologie 

Teilnahmevoraussetzungen: keine 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

Vorlesung  30 30 

ProseminarSeminar 30 45 

Klausur 45 

Summe: 180 

Prüfungsvorleistungen: keine 

Modulprüfung: 
– Art der Prüfung: Modulabschlussprüfung   
– Prüfungsform(en): Klausur 
– Umfang: 90 Minuten 
– ggf. abweichende Form der Wiederholungsprüfung: Klausur 90 Minuten oder mündliche Prüfung 15-30 Mi-

nuten) 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch und/oder Englisch 

ggf. besondere Hinweise 

 



Spezielle Ordnung für den Bachelorstudiengang 
„Psychologie“ 

23.06.2020 7.35.06 Nr. 1 

 

6 

4. In Anlage 2 der Speziellen Ordnung wird das Modul PM 01 b Sta�s�k II wie folgt geändert   

PSY-BA-PM-01b 
Stat i st ik  I I  

6 CP 
Sta�s�cs 

Pflichtmodul 
FB 06 / Psychologie und Sportwissenscha� 

1.Fachsemester 
  erstmals angeboten im WiSe 2020/21 

Qualifika�onsziele:  
Die Studierenden erlernen grundlegende Konzepte der Datenanalyse, die für die Erhebung von Daten und deren 
Auswertung von zentraler Bedeutung sind. 

Sie wenden diese Kenntnisse zudem auf die Lösung sta�s�scher Aufgaben an. 

Inhalte:  
• Ein- und mehrfaktorielle Varianzanalyse 
• Varianzanalyse mit Messwiederholung 
• Versuchsplanung und lineares Modell 

Angebotsrhythmus und Dauer: SoSe, 1 Semester 

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: Professur für Methodenlehre 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: B.Sc. Psychologie 

Teilnahmevoraussetzungen: keine 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

Vorlesung  30 30 

ProseminarSeminar 30 45 

Klausur 45 

Summe: 180 

Prüfungsvorleistungen: keine 

Modulprüfung: 
– Art der Prüfung: Modulabschlussprüfung   
– Prüfungsform(en): Klausur 
– Umfang: 90 Minuten  
– ggf. abweichende Form der Wiederholungsprüfung: Klausur 90 Minuten oder mündliche Prüfung 15-30 Mi-

nuten) 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch und/oder Englisch 

ggf. besondere Hinweise 
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5. In Anlage 2 der Speziellen Ordnung wird das Modul PM 02 Wissenscha�liches Arbeiten wie folgt geändert  
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PSY-BA-PM-02 
Wissenschaft l i ch es  Arb eiten in  der  Psych ologie  

6 CP 
Research Methods in Psychology 

Pflichtmodul 
FB 06 / Psychologie und Sportwissenscha� 

1.+2.Fachsemester 
  erstmals angeboten im WiSe 2020/21 

Qualifika�onsziele:  
Die Studierenden 

• verfügen über einen Überblick über das wissenschaftliches Arbeiten in der Psychologie, 
• können Forschungsergebnisse anhand wissenschaftlicher Kriterien beurteilen, 
• beherrschen Methoden und Techniken der Datenstrukturierung und -exploration, 
• können den aktuellen Stand der Forschung zu einem Thema recherchieren, 
• sind in der Lage, wissenschaftliche Erkenntnisse unter Berücksichtigung definierter Richtlinien schriftlich 

abzufassen, 
• sind in der Lage, historische Entwicklungen in der Psychologie und Psychotherapie zu beschreiben, 
• können Wissenschaftsgeschichte und Erkenntnistheorie mit Bezug zur Psychologie und Psychotherapie 

angemessen erläutern. 
 

Inhalte:  
• Methoden des wissenscha�lichen Erkenntnisgewinns / Wissenscha�stheorie 
• Grundsätze der experimentellen Forschung und Versuchsplanung 
• Umgang mit Daten und Strategien der Datenanalyse 
• Recherche und Beschaffung wissenscha�licher Literatur 
• Literaturverwaltung mitels gängiger Programme, z.B. Citavi 
• Strukturiertes Lesen wissenscha�licher Texte 
• Schreiben von Manuskripten und Studienarbeiten 
• Historische Entwicklung der Psychologie und Psychologie 

Angebotsrhythmus und Dauer: jährlich, WiSe und SoSe, 

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: Juta BillinoStudiendekan/in 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: B.Sc. Psychologie 

Teilnahmevoraussetzungen: keine 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

Seminar 1 30 45 

Seminar 2 30 45 

Prüfung 15 15 

Summe: 180 

Prüfungsvorleistungen: regelmäßige Teilnahme 
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Modulprüfung: 
– Art der Prüfung: Modulbegleitende Prüfung  
– Prüfungsform(en): Problemorientierte wöchentliche Lernerfolgskontrollen (z.B. Übungen, Präsentationen, 
schriftliche Ausarbeitungen, Kurztests).  
– Umfang: Das Modul wird nur als bestanden bzw. nicht bestanden bewertet. Als bestanden gilt das Modul 

dann, wenn in jedem Semester jeweils 75% der semesterbegleitenden Lernerfolgskontrollen als bestanden 
beurteilt wurden 

–  Ausgleichsprüfung: nicht bestandene Teilprüfungen werden als schriftliche Ausarbeitung oder mündliche 
Prüfung durchgeführt 

– ggf. abweichende Form der Wiederholungsprüfung:  mündliche Prüfung 45 Minuten 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch und/oder Englisch 

ggf. besondere Hinweise 

 

6. In Anlage 2 der Speziellen Ordnung wird das Modul PSY-BA-PM 11 Klinische Psychologie wie folgt geändert: 

PSY-BA-PM-11 
Klinische Psychologie 

9 CP 
Clinical Psychology 

Pflichtmodul 
FB 06 / Psychologie / Abt. Klinische Psychologie und Psychotherapie 3./4. Fachsemes-

ter/ B.Sc. Psycho-
logie erstmals angeboten WS 2020/21 

Qualifika�onsziele:  

Die Studierenden 

 erwerben Überblickswissen zu den Teildisziplinen der Klinischen Psychologie 
• können die verschiedenen Modelle psychischer Störungen und von psychischen Faktoren bei 

körperlichen Erkrankungen anwenden, um die Entwicklung und Aufrechterhaltung der psychischen 
Symptoma�k zu erklären,erwerben grundlegende Kenntnisse über Forschungsmethoden der Klinischen 
Psychologie 

• lernen die Nosologie psychischer Störungen kennensind in der Lage, psychische Erkrankungen zu 
erkennen und zu diagnos�zieren unter Berücksich�gung der relevanten standardisierten 
Erhebungsinstrumente und von differen�aldiagnos�schen Aspekten, 

 erwerben Überblickswissen zu den wich�gsten klinisch-psychologischen Interven�onen und deren theo-
re�schen Grundlagen 

• verfügen über grundlegende kennen zentrale Gesprächs- und Interviewkompetenzentechniken und deren 
Funk�on und Wirkung. und können diese für Anamnese und, Diagnos�k und Verlaufsbeurteilung anwen-
den. 
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Inhalte:  
• Teildisziplinen und Anwendungsbereiche der Klinischen Psychologieallgemeine und spezielle Krankheits-

lehre  psychischer und psychisch mitbedingter Erkrankungen im Erwachsenenalter und höheren Lebensal-
ter unter Berücksich�gung von ( Störungsmodelle, Rehabilita�on, Präven�on, Interven�on, Gesundheits-
psychologie und Verhaltensmedizin)Epidemiologie und, Komorbiditäten 

a)• Ä�opathogene�sche Modelle psychischer und psychisch mitbedingter Erkrankungen im gesamten Erwach-
senenalter unter Berücksich�gung der wissenscha�lich anerkannten psychotherapeu�schen Verfahren 

b) Klinische Psychologie in der Gesundheitsversorgung 
c) Grundlagen und Modelle der Klinischen Psychologie 
d)• Forschungsmethoden der Klinischen Psychologie 
• Klassifika�onssysteme psychischer Störungen und mögliche Fehlerquellen 
• Methoden klinisch-psychologischer Diagnos�k 
• Gesprächsführungsmethoden 
e) Grundlagen der psychischen und psychopathologischen Befunderhebung im Kontext der kategorialen Diag-

nos�k 

  

f) Vorstellung der wich�gsten psychischen Störungen 

g) Klinisch-psychologische Interven�onsmethoden 

Angebotsrhythmus und Dauer: jedes Jahr, VL 1 WiSe, VL 2 SoSe, OS wahlweise WiSe oder SoSe 

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: Klinische Psychologie und Psychotherapie 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: B.Sc. Psychologie 

Teilnahmevoraussetzungen: keine 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

VL Klinische Psychologie I 30 30 

VL Klinische Psychologie II 30 30 

OS SeminarGesprächsführung und  
klinische Befunderhebung 30 30 

Summe: 180 

Prüfungsvorleistungen:   
Erbringen einer Leistung in OberSseminar, die mind. mit „bestanden“ bewertet sein muss (Präsenta�onen, schri�liche 
Ausarbeitung, Hausarbeiten, schri�liche Zusammenfassungen, Modera�onen, Bericht, mündliche Prüfung (15 Min.) oder 
Test (45 Minuten)) oder eine Kombina�on von maximal 2 Prüfungsformen pro Seminar. 

Modulprüfung: 
– Art der Prüfung: Modulabschlussprüfung   
– Prüfungsform(en): Klausur  oder mündliche Prüfung   
– Umfang: Klausur (90-180 Minuten) oder mündliche Prüfung (45 - 6030-45 Minuten)   
– Art der Wiederholungsprüfung: Klausur (90-180 Minuten) oder mündliche Prüfung (45-60 Minuten)   
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Unterrichts- und Prüfungssprache:  Deutsch 

ggf. besondere Hinweise 

 

7. In der Anlage 2 der Speziellen Ordnung wird das Modul PSY-BA-WPM 11 A wie folgt geändert 
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PSY-BA-PM-11 A 
Kl in i sch e K ind er-  und Ju gendpsycholog ie  

 3 CP 
Abnormal Child and Adolescent Psychology 

Pflichtmodul 

FB 06 / Psychologie / Abt. Klinische Kinder- und JugendpsychologiePsy-
chologie und Psychotherapie 4. Fachsemester 

  
erstmals angeboten im WiSe 2020/21 

Qualifika�onsziele:  
• Studierende erwerben ein Überblickswissen über psychische und psychisch mitbedingte Störungsbilder, deren 

durchschnittlicher Beginn in der Kindheit und Jugend liegt, 
• erwerben Kenntnisse bezüglich der Unterschiede im Erscheinungsbild in Abhängigkeit vom Entwicklungsalter, 
• erwerben Überblickswissen hinsichtlich Klassifikation, Epidemiologie, Komorbidität, Ätiologie, Verlauf und 

Prognose von psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter, 
• erwerben Kenntnisse zur Rolle der Kindeswohlgefährdung, 
• erhalten einen Überblick über therapeutische Ansätze der klinischen Kinder- und Jugendpsychologie und ihre 

Evidenzbasierung. 

Inhalte:  
• Die wichtigsten psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter 
• Entwicklungspsychopathologische Aspekte psychischer Störungen 
• Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Symptomatik, Epidemiologie und Behandlung psychischer 

Störungen im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter 
• Evidenzbasierte psychotTherapeutische Ansätze und konkrete Umsetzung in der Behandlung psychischer 

Störungen im Kindes- und Jugendalter 
• Maßnahmen des Kinderschutzes 
• Aktuelle Befunde aus der Forschung zur Klinischen Kinder- und Jugendpsychologie 

Angebotsrhythmus und Dauer: jährlich, 1 Semester, Sommersemester 

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: Abt. für Klinische Psychologie und Psychotherapie 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: B.Sc. Psychologie 

Teilnahmevoraussetzungen: keine 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

Vorlesung  30 60 

Summe: 90 

Prüfungsvorleistungen: keine 

Modulprüfung: 
– Modulabschlussprüfung   
– Prüfungsform: Klausur 
– Umfang: 90-120 Minuten 
– ggf. abweichende Form der Wiederholungsprüfung: Klausur (90-120 Min.) oder mündliche Prüfung (30-45 

Min.) 
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Unterrichts- und Prüfungssprache:  Deutsch und/oder Englisch 

ggf. besondere Hinweise 

 

8. In Anlage 2 der Speziellen Ordnung wird das Modul PSY-BA-WPM 14 Experimentelles Prak�kum wie folgt 
geändert 
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PSY-BA-PM-14 
Experimente l les Prakt ikum 

12 11 CP 
Experimental Psychology Laboratory Course 

Pflichtmodul 
FB 06 / Psychologie / Allgemeine Psychologie 3. und 4. Fachse-

mester 
  erstmals angeboten im WiSe 2020/21 

Qualifika�onsziele:  
Die Studierenden erwerben Kenntnisse und Fertigkeiten 

• zur Erhebung experimenteller Daten mit zugehöriger inhaltlicher Vor- und Nachbereitung 
• zur Anwendung statistischer Verfahren auf selbst erhobene Daten 
• zur Darstellung der Ergebnisse in einem Vortrag. 
• zum Erstellen eines wissenschaftlichen Experimentalberichtes 
• zu klassischen Untersuchungen der Experimentalpsychologie 

Inhalte:  
• Experimente zur Wahrnehmungs- und Kognitionspsychologie 
• Angeleitetes und selbstständiges Experimentieren  
• statistische Auswertung eigener Experimente 
• Präsentation und Experimentalbericht 

Angebotsrhythmus und Dauer: Jedes Jahr, 2 Semester, WiSe Prakt. 1, SoSe Prakt. 2, SoSe Klausur 

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: Professur für Allgemeine Psychologie 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: B.Sc. Psychologie 

Teilnahmevoraussetzungen: Abschluss des Moduls Sta�s�k II 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

Experimentelles Prak�kum Bericht I 30 120100 

Experimentelles Prak�kum Bericht II 30 10595 

Versuchspersonenstunden 30  

Klausur 45 

Summe: 360330 

Prüfungsvorleistungen: Regelmäßige Teilnahme 
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Modulprüfung: 
– Art der Prüfung:  modulbegleitende Prüfungen 
– Prüfungsform(en): Versuchsberichte und Klausur 
– Umfang: Versuchsberichte 8-12, Klausur 90 Minuten   
– Bildung der Modulnote: Prak�kum I Berichte und Prak�kum II Berichte je 20 %: (Arithme�sches Mitel der 

Noten der Versuchsberichte), Klausur 60 % 
– 1. Wiederholungsprüfung: Wiederholung der nicht bestandenen Teilprüfungen in Form einer Klausur (45-

90 Minuten) oder einer mündlichen Prüfung (15-30 Minuten)  
–  2. Wiederholungsprüfung: 30-45 minü�ge mündliche Wiederholungsprüfung über alle Modulinhalte 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch und/oder Englisch 

ggf. besondere Hinweise 

 

9. In Anlage 2 der Speziellen Ordnung wird das Modul PSY-BA-WPM 15 Berufsfeldprak�kum wie folgt geän-
dert: Das Modul gibt es zukün�ig in 2 Varianten (A und B) 

PSY-BA-PM-15 A 
Berufsfeldprak�kum A 

12 13 CP 
Work Placement 

Pflichtmodul 
FB 06 / Psychologie /  3.-6. Fachsemes-

ter 
 erstmals angeboten WS 2020/21 

Qualifika�onsziele:  
• Die Studierenden gewinnen als PraktikantInnen Einblicke und Erfahrungen in psychologische Tätigkeits- und 

Berufsfelder 
• Sie verknüpfen ihre im Studium erworbenen Kenntnisse mit berufsprak�schen Aufgaben und Fer�gkeiten 
• Sie erhalten eine Orien�erung für die Entwicklung ihrer berufsbezogenen Perspek�ven (Karriereplanung) 
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Inhalte:  
• Hospita�on und Praxiserfahrung in ausgewählten Berufsfeldern der Psychologie 
• Informa�onen zu Berufsprak�ka in verschiedenen Berufsfeldern (Berufsprak�kerveranstaltung) 

• Erfahrungsberichte aus Berufspraktika (Berufspraktikerveranstaltung) 

Angebotsrhythmus und Dauer: Jedes JahrSemester, WiSe und/oder SoSe 

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: Prak�kumsbeau�ragte/-r 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: B.Sc. Psychologie 

Teilnahmevoraussetzungen: keine 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

Berufsfeldprak�kum 320380 3010 

Berufsprak�kerveran-
staltung 10  

Summe: 360390 

Prüfungsvorleistungen: keine 

Modulprüfung: 
– Art der Prüfung: Modulabschlussprüfung 
– Prüfungsform(en): Prak�kumsbericht 
– Wiederholungsprüfung: Schri�liche Überarbeitung innerhalb von 4 Wochen 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch 

ggf. besondere Hinweise 

 

PSY-BA-PM-15 B 
Berufsfeldprak�kum B 

12 13 CP 
Work Placement 

Pflichtmodul 
FB 06 / Psychologie /  3.-6. Fachsemes-

ter 
 erstmals angeboten im WS 2020/21 

Qualifika�onsziele:  
Orien�erungsprak�kum 

• Die Studierenden gewinnen als PraktikantInnen Einblicke und Erfahrungen in psychologische Tätigkeits- und 
Berufsfelder 

Sie verknüpfen ihre im Studium erworbenen Kenntnisse mit berufsprak�schen Aufgaben und Fer�gkeiten 
Sie erhalten eine Orien�erung für die Entwicklung ihrer berufsbezogenen Perspek�ven (Karriereplanung) 



Spezielle Ordnung für den Bachelorstudiengang 
„Psychologie“ 

23.06.2020 7.35.06 Nr. 1 

 

17 

Die Praktikumserfahrungen können in die Auswahl der Bachelorarbeit einfließen 

• Die Studierenden erhalten erste Einblicke in berufsethische Prinzipien sowie Rahmenbedingungen der Gesund-
heits- und Patientenversorgung. 

• Sie erhalten erste Einblicke in grundlegende Strukturen der interdisziplinären Zusammenarbeit sowie struktu-
relle Rahmenbedingungen der Patientensicherheit. 

Berufsqualifizierende Tätigkeit I 

• Studierende machen erste praktische Erfahrungen in spezifischen Bereichen der psychotherapeutischen Versor-
gung. 

• Studierende werden dazu befähigt, die Rahmenbedingungen der und die Aufgabenverteilung in der interdiszip-
linären Zusammenarbeit zu erkennen und entsprechend der Aufgabenverteilung angemessen mit den verschie-
denen Berufsgruppen zusammenzuarbeiten. 

• Studierende werden dazu befähigt, grundlegende Kompetenzen in der Kommunikation mit Patientinnen und 
Patienten sowie mit anderen beteiligten Personen oder Berufsgruppen zu entwickeln und anzuwenden. 

Inhalte:  
• Hospita�on und Praxiserfahrung in ausgewählten Berufsfeldern der Psychologie 
• Informa�onen zu Berufsprak�ka in verschiedenen Berufsfeldern (Berufsprak�kerveranstaltung) 
Erfahrungsberichte aus Berufspraktika (Berufspraktikerveranstaltung)Orien�erungsprak�kum 

• Hospita�on und erste prak�sche Erfahrungen in allgemeinen Bereichen mit Bezug zur Gesundheits- und Kran-
kenversorgung. 

Berufsqualifizierende Tä�gkeit I 
• Hospita�on und erste prak�sche Erfahrungen mit der interdisziplinären Zusammenarbeit in Bereichen der psy-

chotherapeu�schen Versorgung. 
• Erste prak�sche Erfahrungen in der Kommunika�on mit Pa�en�nnen und Pa�enten sowie mit anderen beteilig-

ten Personen oder Berufsgruppen in Einrichtungen der psychotherapeu�schen, psychiatrischen, psychosoma�-
schen oder neurologischen Versorgung, Einrichtungen der Präven�on und Rehabilita�on, in Einrichtungen für 
Menschen mit Behinderung sowie Bereichen der ins�tu�onellen Versorgung. 

Angebotsrhythmus und Dauer: Jedes JahrOrien�erungsprak�kum: 1.-6. Semester; Berufsqualifizierende Tä�g-
keit I: 4.-6. Semester 

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: Prak�kumsbeau�ragter 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: B.Sc. Psychologie 

Teilnahmevoraussetzungen: keineOrien�erungsprak�kum: keine; Berufsqualifizierende Tä�gkeit I: mind. 60 CP 
erworben 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

Berufsfeldprak�kumOri-
en�erungsprak�kum 320150 30 

Berufsprak�kerveranstal-
tungBerufsqualifizie-

rende Tä�gkeit I 
10230 10 

Summe: 360390 

Prüfungsvorleistungen: Orien�erungsprak�kum:; keine; Berufsqualifizierende Tä�gkeit I: mind. 60 CP erwor-
ben 
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Modulprüfung: 
– Art der Prüfung Modulabschlussprüfung   
– Prüfungsform(en): Prak�kumsbericht (Berufsqualifizierende Tä�gkeit I) 
– Wiederholungsprüfung: Schri�liche Überarbeitung innerhalb von 4 Wochen 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch 

ggf. besondere Hinweise 

 

10. In Anlage 2 der Speziellen Ordnung wird das Modul PSY-BA-WPM 14 A Psychotherapie A eingeführt 

PSY-BA-WPM-14 A 
Psychotherapie A 

4 CP 
Psychotherapy A 

Wahlpflichtmodul 
FB 06 / Psychologie / Abt. Klinische Psychologie und Psychotherapie 5./6. Fachsemes-

ter/ B.Sc. Psycho-
logie erstmals angeboten im WiSe 2020/21 

Qualifika�onsziele:  

Die Studierenden 

• kennen die geschichtliche Entwicklung der Psychotherapie und können diese in Bezug zur heutigen Versorgungsland-
schaft bringen, 

• kennen die Grundlagen und Modelle wissenschaftlich geprüfter und anerkannter psychotherapeutischer Verfahren 
(Psychoanalyse, tiefenpsychologische, systemische und verhaltenstherapeutische Ansätze) und ihre Anwendungen 
bei verschiedenen Störungsbildern und Altersgruppen, 

• kennen zentrale evidenzbasierte Neuentwicklungen,  
• können sich selbständig Informationen zur Beurteilung wissenschaftlicher Evidenz psychotherapeutischer Verfahren, 

Methoden und Techniken beschaffen und diese angemessen beurteilen. 

Inhalte:  
• Geschichte der Psychotherapie 
• Theore�sche Grundlagen wissenschaftlich geprüfter und anerkannter psychotherapeu�scher Verfahren sowie zentra-

ler evidenzbasierter Neuentwicklungen 
• Grundlagen der Evalua�on psychotherapeu�scher Verfahren, Methoden und Techniken 
• Überblick über allgemeine und spezifische psychotherapeu�sche Kompetenzen 
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Angebotsrhythmus und Dauer: WiSe, ein Semester 

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: Abt. Klinische Psychologie und Psychotherapie 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: B.Sc. Psychologie 

Teilnahmevoraussetzungen: PSY-BA-PM-11 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

VL Psychotherapie 45 75 

Summe: 120 

Prüfungsvorleistungen:  Regelmäßige Teilnahme 
 

Modulprüfung: 
-  Art der Prüfung: Modulabschlussprüfung   
-  Prüfungsform(en): Klausur  oder mündliche Prüfung   
-  Umfang: Klausur (45-90 Minuten) oder mündliche Prüfung (30-45 Minuten)  
- Art der Ausgleichsprüfung: Klausur (45-90 Minuten) oder mündliche Prüfung (45-60 Minuten) 
- Form der Wiederholungsprüfung: Klausur (45-90 Minuten) oder mündliche Prüfung (45-60 Minuten) 

Unterrichts- und Prüfungssprache:  Deutsch 

ggf. besondere Hinweise 

 

11. In Anlage 2 der Speziellen Ordnung wird das Modul PSY-BA-WPM 14 B Psychotherapie B eingeführt 

PSY-BA-WPM-14 B 
Psychotherapie B 

4 CP 
Psychotherapy B 

Wahlpflichtmodul 
FB 06 / Psychologie / Abt. Klinische Psychologie und Psychotherapie 5./6. Fachsemes-

ter/ B.Sc. Psycho-
logie erstmals angeboten im WiSe 2020/21 

Qualifika�onsziele:  

Die Studierenden 

• verfügen über vertieftes Wissen zu wissenschaftlich geprüften und anerkannten psychotherapeutischen Verfahren 
und entsprechenden Behandlungsleitlinien für unterschiedliche Alters- und Patientengruppen, 

• kennen Möglichkeiten und Grenzen anerkannter Behandlungsleitlinien und können diese sSachgemäß PatientInnen 
kommunizieren,  

• können die Vor- und Nachteile zentraler Methoden zur Prüfung der Wirksamkeit von psychotherapeu�schen Verfah-
ren und Methoden beurteilen,  

• können die empirische Evidenz dieser Interven�onen beurteilen, 
• können klinische und anamnes�sch relevante Befunde erheben und setzen wissenscha�lich evaluierte und standardi-

sierte Instrumente der kategorialen und dimensionalen Diagnos�k unter Berücksich�gung der jeweiligen Vor- und 
Nachteile zur differenziellen und adap�ven Diagnos�k ein.  
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Inhalte:  
• Einüben zentraler Methoden wissenscha�lich anerkannter psychotherapeu�scher Verfahren und evidenzbasierter 

Neuentwicklungen unter Berücksich�gung unterschiedlicher Diagnose- und Altersgruppen 
• Kri�sche Auseinandersetzung mit der Bewertung psychotherapeu�scher Verfahren, Methoden und Behandlungsleit-

linien 
• Einüben einer Alters- und Pa�entengruppen berücksich�genden Indika�onsstellung (mitels wissenschaftlich evalu-

ierten und standardisierten Instrumenten der kategorialen und dimensionalen Diagnostik) und Behandlungspla-
nung vor dem Hintergrund anerkannter Behandlungsleitlinien sowie angemessenen qualitätssichernden Maßnah-
men im Sinne einer adap�ven Indika�onsstellung 

• Einüben und kri�sche Reflexion der Anfer�gung psychopathologischer Befunde 

Angebotsrhythmus und Dauer: SoSe, ein Semester 

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: Abt. Klinische Psychologie und Psychotherapie 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: B.Sc. Psychologie 

Teilnahmevoraussetzungen: PSY-BA-PM-11 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

OS „Psychotherapie in der Praxis“  30 90 

Summe: 120 

Prüfungsvorleistungen:  Regelmäßige Teilnahme 

Modulprüfung: 
- Art der Prüfung: Modulabschlussprüfung  
- Prüfungsform(en):  
Variante I: Präsenta�on/Modera�on oder Abschlussklausur im Umfang von 45 Minuten oder schri�liche Aus-
arbeitung oder regelmäßige Kurztestate oder prak�sche Aufgaben 
Variante II: Kombina�on aus max. 2 der unter Variante I genannten Prüfungsleistungen 
- Art der Ausgleichsprüfung:  Variante I und II: Klausur (45-90 Minuten ) oder mündliche Prüfung (30-45 Mi-
nuten) oder Überarbeitung der vorgesehenen Prüfungsform gemäß Variante 1 
- Art der Wiederholungsprüfung: Klausur (30-45 Minuten) oder mündl. Prüfung (15-30 Minuten) über alle 
Modulinhalt 
- Bildung der Modulnote: Variante I: 100%; Variante II: Arithme�sches Mitel der beiden Prüfungsleistungen 

Unterrichts- und Prüfungssprache:  Deutsch 

ggf. besondere Hinweise 

 

12. In Anlage 2 der Speziellen Ordnung wird das Modul PSY-BA-WPM 15 A Klinisch-psychologisches Handeln im 
Kontext A eingeführt 
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PSY-BA-WPM-15 A 
Klinisch-psychologisches Handeln im Kontext A 

4 CP 
 

Wahlpflichtmodul 
FB 06 / Psychologie / Abt. Klinische Psychologie und Psychotherapie 5./6. Fachsemes-

ter/ B.Sc. Psycho-
logie erstmals angeboten im WiSe 2020/21 

Qualifika�onsziele:  

• Studierende können die Bedingungen, Prozesse und Konsequenzen der Sozialisa�on und des Lernens in 
nicht-ins�tu�onellen und ins�tu�onellen Bildung- und Erziehungskontexten bei Menschen über die ge-
samte Lebensspanne hinweg bei ihrem psychotherapeu�schen Handeln berücksich�gen, 

• können Theorie und Praxis von Erziehung und Bildung beurteilen und sind in der Lage, gegenwär�ge Prob-
lemen und Aspekten des pädagogischen Handlungsfeldes und der erziehungswissenscha�lichen Theorie-
bildung zu reflek�eren und einzuordnen, 

• kennen die (sozialpoli�sche) Entwicklung und Ausdifferenzierung von (bürgerlicher) Familie, Schule und 
Jugendhilfe zu Beginn der Moderne sowie die heu�gen strukturellen Rahmenbedingungen mit Bezug auf 
die Familienhilfe, 

• können die rechtlichen Rahmenbedingungen (u.a. Familienrecht, Sozialrecht, KJHG) hinsichtlich deren Be-
deutung für die therapeu�sche Arbeit einschätzen und entsprechend handeln. 
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Inhalte:  
• Theorien und Konzepte von Erziehung und Bildung 
• Soziale und kulturelle Faktoren und ihre Relevanz für Bildungs-und Erziehungsprozesse 
• Grundlagen und Anwendung pädagogischer Interventionen in unterschiedlichen Interventionssettings 
• Rechtliche sowie familien- und sozialpolitische Regelungen und deren Implikationen und Konsequenzen 

für pädagogische und psychologische Interventionen 

Angebotsrhythmus und Dauer: jedes Wintersemester 

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: Abt. für Klinische Psychologie und Psychotherapie,NN, IfEW 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: B.Sc. Psychologie 

Teilnahmevoraussetzungen: keine 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

VL Pädagogik 30 90 

Summe: 120 

Prüfungsvorleistungen:  keine 
 

Modulprüfung: 
– Art der Prüfung: Modulabschlussprüfung   
– Prüfungsform(en): Klausur  oder mündliche Prüfung   
– Umfang: Klausur (90-180 Minuten) oder mündliche Prüfung (30-45 Minuten)   
 

Unterrichts- und Prüfungssprache:  Deutsch 

ggf. besondere Hinweise 

 

13. In Anlage 2 der Speziellen Ordnung wird das Modul PSY-BA-WPM 15 B Klinisch-psychologisches Handeln im 
Kontext B eingeführt 

 

PSY-BA-WPM-15 B 
Klinisch-psychologisches Handeln im Kontext B 

4 CP 
Sociocultural aspects of clinical and psychological interven�on 

Wahlpflichtmodul 
FB 06 / Psychologie / Abt. Klinische Psychologie und Psychotherapie 

6. Fachsemester/ 
B.Sc. Psychologie 

erstmals angeboten im WiSe 2020/21 

Qualifika�onsziele:  

Die Studierenden  
• können ethische Prinzipien für wissenschaftliches und klinisch-praktisches Handeln benennen, 
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einschätzen und im konkreten Fall anwenden, 
• können Verstöße gegen ethische Prinzipien im wissenschaftlichen und klinisch-praktischem Handeln 

erkennen sowie Maßnahmen entwickeln und ergreifen, um diesen vorzubeugen und gegenzusteuern, 
• können Gefährdungen des Kinderschutzes erkennen und Maßnahmen entwickeln, 
• sind in der Lage, die verschieden Präventions-, Interventions- und Rehabilitationskonzepte im Hinblick 

auf deren Gesundheitsnutzen einzuordnen, und wissen wie diese unter verschiedenen 
Rahmenbedingungen (z.B. Gesundheitssystem, Arbeitswelt) konzipiert und kooperativ umgesetzt 
werden können, 

 erkennen gesundheitsförderliche und hinderliche Lebensstilfaktoren einschließlich Ressourcen und 
Resilienzfaktoren. 

•  
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Inhalte:  
• Ethik in Forschung und Praxis 
• berufsrechtliche Vorgaben des psychotherapeutischen Handelns, sozialrechtliche Vorgaben der psycho-

therapeutischen Versorgung 
• Grundkenntnisse der einschlägigen Vorschriften zum Kinderschutz aus sozialrechtlicher und zivilrechtli-

cher Perspektive unter Berücksichtigung angrenzender relevanter Rechtsgebiete 
• Konzepte von Prävention und Rehabilitation unter Berücksichtigung verschiedener Zielgruppen (z.B. Ju-

gendliche, Patienten, ältere Menschen) 
• Zielgruppenspezifische Präventionsprogramme  

Angebotsrhythmus und Dauer: beide OS jeweils im WiSe und SoSe, Dauer entweder 1 Semester oder 2 Semes-
ter (je nach Verfügbarkeit der OS)  

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: Abt. Klinische Psychologie und Psychotherapie 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: B.Sc. Psychologie 

Teilnahmevoraussetzungen: PSY-BA-PM-11 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

S Berufsethik und rechtliche Rahmen-
bedingungen von Psychotherapie 30 135 

S Präven�on & Rehabilita�on 30 45 

Summe: 120 

Prüfungsvorleistungen: (1) Regelmäßige Teilnahme; (2) Erbringen einer Leistung im OS „Berufsethik“, die 
mind. mit „bestanden“ bewertet sein muss (Präsenta�onen oder schri�liche Ausarbeitung oder Hausar-
beiten oder schri�liche Zusammenfassungen oder Modera�onen oder Bericht oder mündliche Prüfung 
(15 Min.) oder Test (45 Minuten) oder eine Kombina�on von maximal 2 Prüfungsformen. 

Modulprüfung: 
- Art der Prüfung: Modulabschlussprüfung 
Variante I: Präsenta�on/Modera�on oder Abschlussklausur im Umfang von 45 Minuten oder schri�liche Aus-
arbeitung oder regelmäßige Kurztestate oder prak�sche Aufgaben 
Variante II: Kombina�on aus max. 2 der unter Variante I genannten Prüfungsleistungen 
- Art der Ausgleichsprüfung: Variante I und II: Klausur (45-90 Minuten ) oder mündliche Prüfung (30-45 Minu-

ten) oder Überarbeitung der vorgesehenen Prüfungsform gemäß Variante 1 
- Art der Wiederholungsprüfung: Klausur (30-45 Minuten) oder mündliche Prüfung (15-30 Minuten) über alle 

Modulinhalte 
- Bildung der Modulnote: Variante I: 100%; Variante II: Arithme�sches Mitel der beiden Prüfungsleistungen  

Unterrichts- und Prüfungssprache:  Deutsch 

ggf. besondere Hinweise 

 

14. In Anlage 3 der Speziellen Ordnung wird das Inhaltsverzeichnis wie folgt geändert 
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Code Bezeichnung 
Medizin 
PSY-BA-REF-01 Psychopathologie und -pharmakologie 
PSY-BA-REF-02 NeuroanatomieMedizinische Grundlagen 
PSY-BA-REF-03 Neurologisch-psychiatrische Erkrankungen 
Erziehungswissenschaft* 
03 REF AJB2 Jugend, Lebenswelt und soziale Probleme 
03 REF WB1 Genese und Struktur der Weiterbildung 
03 REF WB2 Handlungskompetenzen in der Weiterbildung 
03 REF ORGA Organisationsentwicklung und Beratung 
03 REF Pro1 Kindliche Entwicklung und Heterogenität  
03 REF Pro2 Institutionelle Bedingungen schulischer und vorschulischer Erziehung 
Wirtschaftswissenschaften 
02-WiWi:NF/B-BWL-01 General Management I ** 
02-BWL:BSc-B1-1 Marketing*** 
02-WiWi:NF/B-VWL-1 Einführung in die VWL/Mikroökonomie für Nebenfachstudierende** 
Sportwissenschaften 
BG-PSY-BA-SPW1 Bewegungswissenschaft für Psychologen 
BG-PSY-BA-SPW2 Bewegungs- und Trainingswissenschaft für Psychologen 
BG-PSY-BA-SPW3 Sportwissenschaftliche Diagnostik für Psychologen 
Musikwissenschaft* 
BA PSY SysMuw Systematische Musikwissenschaft für den Bachelor-Studiengang Psychologie 
Kriminologie**** 
01-NF20-Kriminologie Kriminologie 

 
 

15. In Anlage 3 der Speziellen Ordnung Referenzfachmodulbeschreibungen wird das Modul PSY-BA-REF 02 Neu-
roanatomie gelöscht 

PSYCH-MA-REF-02 Neuroanatomie 1.-3. Sem. 6 CP 
 

Modulbezeichnung Neuroanatomie 
Modulcode PSYCH-MA-REF-02 
FB / Fach / Institut 06/Abt. Diff. Psychologie; 11 / Anatomie / Anatomie II: AG Med. Zellbiologie 
Verwendet im Studiengang / 
Semester 

Master Psychologie / 1. bis 3. Semester 

Modulverantwortliche/r PD Dr. P. Grant 
Teilnahmevoraussetzungen Keine 

Ko
m

pe
te

nz
zie

le
 Die Studierenden erlernen 

• die grundlegende Terminologie der Neuroanatomie und Neurologie 
• die grundlegenden Strukturen des peripheren und zentralen Nervensystems 
• anatomische Korrelate psychischer Funktionen 
• neuroanatomische Modelle psychischer Störungen 
• die Interpretation anatomischer Strukturen und ausgewählter pathologischer Veränderungen anhand der Darstellung 

in bildgebenden Verfahren 

M
od

ul
in

ha
lte

 • funktionelle Zytologie, Histologie und makroskopische Anatomie des peripheren und zentralen Nervensystems 
• Grundlagen der Darstellung des zentralen Nervensystems mittels bildgebender Verfahren  
• biologische Grundlagen der Entwicklung des menschlichen Gehirns 

Lehrveranstaltungsform(en) Vorlesung/ Seminar  

W    

Workload insgesamt 180 Stunden = 6 ECTS-Credits 
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Veranstaltungsart und Veranstaltungstitel 

A Lehrveranstaltungen B selbst 
gestaltete 

Arbeit 

C Prüfung 
incl. Vor-
bereitung 

 

a Präsenz-
stunden 

b Vor- / 
Nach- be-

reitung Summe 
V Vorlesung Neuroanatomie für Psychologen 30 30  30 90 

S Seminar mit Demonstrationen zur Neuroanatomie für Psychologen 30 30 15 15 90 

 Summe 60 60 15 45 180 

M
od

ul
pr

üf
un

g 

Prüfungsvorleistung(en) Regelmäßige Teilnahme an den Vorlesungen und aktive Teilnahme am Seminar 
Prüfungsform(en) (Um-
fang) 

V: Klausur (90 Minuten) oder mündl. Prüfung (ca. 20 Minuten pro Person) nach Wahl 
des/der Lehrenden, wird zu Beginn der Veranstaltung festgelegt. 
S: benotete Präsentation (ca. 15 Minuten pro Person) (Antestate) 
Beide Prüfungen müssen mit mind. 5 Punkten bewertet sein 

Bildung der Modulnote Vorlesung 70% / Seminar 30% 
Form der Ausgleichsprüfung Wird das Modul insgesamt nicht bestanden, so wird als Ausgleichsprüfung eine 30-minütige 

mündl. Prüfung für den Vorlesungsteil und eine 20-minütige mündliche Prüfung über die 
Inhalte im Seminar angeboten. 

Form der 
Wiederholungsprüfung 

mündliche Prüfung im Umfang von 45 Minuten über alle Modulinhalte 

Angebotsrhythmus, Dauer in 
Semestern 

Modulrhythmus: jähr-
lich 

Moduldauer: 2 Semester  WiSe: V, 
SoSe: S  

Aufnahmekapazität  40 
Unterrichtssprache Deutsch 
Hinweise Modulberatung: P. Grant, Dipl. Psych. 

Spezielle Literatur wird in Vorlesung und Seminar bekanntgegeben 
Termin (verbindliche Anmeldung über Stud.IP und FlexNow notwendig.) 

 

16. In Anlage 3 der Speziellen Ordnung Referenzfachmodulbeschreibungen wird das Modul PSY-BA- REF 02 Me-
dizinische Grundlagen neu eingeführt 

PSY-BA-REF-02 

Medizinische Grundlagen 

6 CP 
Overview of psychopathology and (psycho)pharmacology and so-

ma�c diseases 

Referenzfachmodul 
FB 06 / Psychologie / Abt. Klinische Psychologie und Psychotherapie 5./6. Fachsemes-

ter/ B.Sc. Psycho-
logie   Erstmals angeboten im WiSe 2020/21 

Qualifika�onsziele:  

Die Studierenden erwerben 

• Die Fähigkeit, psychische Störungen zu erkennen und psychopathologische Befunde zu erheben und zu 
verstehen, 

• Kenntnisse über die Prinzipien der pharmakologischen Behandlung von somatischen und psychischen 
Erkrankungen und deren neurobiologische Grundlagen, 

• Kenntnisse über die Wirkweise von Psychopharmaka und deren jeweilige Indikation, speziell auch im 
Kontext von Psychotherapie, 

• Die Fähigkeit, Patienten über Psychopharmaka, deren (Neben-)Wirkungsprofil und Indikation zu 
informieren, 

• Die Fähigkeit, ausgewählte somatische Krankheitsbilder (Pathophysiologie, Diagnostik, 
Behandlungsmaßnahmen) aus den Bereichen innere Medizin, Neurologie, Orthopädie und Pädiatrie mit 
besonderer Relevanz im Kontext von psychischen Störungen zu 
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Inhalte:  
• Psychopathologische Befunderhebung und Differentialdiagnose 
• Grundprinzipien der Pharmakologie und Pharmakotherapie (z.B. Pharmakodynamik, Kinetik) 
• Klassen von Psychopharmaka und ihre Einsatzgebiete bei den verschiedenen psychischen Störungen 
• Wirkungen und Nebenwirkungen von Psychopharmaka 
• Pathophysiologie, Diagnostik und grundlegende Behandlungsmaßnahmen für somatische Krankheitsbil-

der aus den Bereichen innere Medizin (z.B. kardiovaskuläre Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen), 
Neurologie (z.B. Demenzerkrankungen, degenerative Erkrankungen des ZINS), Orthopädie (z.B. musku-
loskelettale Erkrankungen) und Pädiatrie (z.B. Anfallserkrankungen) mit besonderer Relevanz im Kontext 
von psychischen Störungen 

Angebotsrhythmus und Dauer: WiSe und SoSe, zwei Semester 

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: Abt. Klinische Psychologie und Psychotherapie 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: B.Sc. Psychologie 

Teilnahmevoraussetzungen: PSY-BA-PM-11, PSY-BA-PM-11a 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

VL Medizinische Grundlagen I, WiSe 30 60 

VL Medizinische Grundlagen II  SoSe 30 60 

Summe: 180 

Prüfungsvorleistungen:  regelmäßige Teilnahme 

Modulprüfung: 
– Art der Prüfung: Modulabschlussprüfung: Klausur über beide Vorlesungen (90 – 180 Minuten) 
– Prüfungsform(en): Klausur  oder mündliche Prüfung   
– Umfang: Klausur (90-180 Minuten) oder mündliche Prüfung (45 – 60 Minuten)  
- Form der Ausgleichsprüfung: Klausur (90-180 Minuten) oder mündliche Prüfung (45 – 60 Minuten) 
– Form der Wiederholungsprüfung: Klausur (90-180 Minuten) oder mündliche Prüfung (45-60 Minuten) 

Unterrichts- und Prüfungssprache:  Deutsch 

ggf. besondere Hinweise 

 
17.  In der Speziellen Ordnung wird die Anlage 4 Prak�kumsordnung wie folgt geändert: 

Ordnung für Berufs- und Tätigkeitsfeldpraktika 

im Studiengang Psychologie mit dem Abschluss Bachelor of Science 
des Fachbereichs Psychologie und Sportwissenschaft 

an der Justus-Liebig-Universität Gießen 

Inhaltsverzeichnis 
- § 1 Ziel und Inhalt ........................................................................................................................................... 28 
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- § 2 Praktikumsausschuss ................................................................................................................................ 28 
- § 3 Durchführung der Berufs- und Tätigkeitsfeldpraktika .............................................................................. 28 
- § 4 Nachweis, Anerkennung und Bewertung .................................................................................................. 29 
 

§ 1 
Ziel und Inhalt 

(1) Diese Ordnung regelt das Berufs- und Tätigkeitsfeldpraktikumsmodul im Studiengang Psychologie. 
(2) Den Studierenden sollen exemplarisch praxisorientierte Kenntnisse und Fertigkeiten aus Betrieben und an-
deren Einrichtungen zukünftiger Berufsfelder vermittelt werden. Durch Mitarbeit sollen Kenntnisse über die 
praktischen Tätigkeiten und die Organisation in psychologischen Anwendungs- bzw. Forschungsfeldern erwor-
ben werden. 
(3) Durch die Erfahrung mit praxisbezogenen Problemen wirtschaftlicher, technischer, organisatorischer und 
sozialer Art soll das Verständnis von Forschung und Lehre an der Universität gefördert und der Zusammenhang 
von Studium und Praxis deutlich gemacht werden. Insbesondere sollen, betriebliche Zusammenhänge, Mitar-
beiterführung und Management kennen gelernt werden. 
(4) Das Berufsfeldpraktikum kann in zwei Varianten (s. § 3(2), (3)) absolviert werden (Umfang: 390 h; s. Modul-
beschreibung PSY-BA-PM 15 A und B). 
- Berufspraktische Ausbildungen im Ausland, die den obengenannten Zielen und Inhalten entsprechen, sind 
empfehlenswert und werden gemäß § 4 anerkannt. 

§ 2 
Praktikumsausschuss 

(1) Der Praktikumsausschuss ist zuständig für die Beratung und Anerkennung der Praktika. Dem Praktikumsaus-
schuss gehören an: zwei Professorinnen/Professoren des Fachbereichs, zwei wissenschaftliche Mitarbeiterin-
nen/Mitarbeiter des Fachbereichs, zwei Studierende des Studiengangs sowie eine nichtwissenschaftliche Mitar-
beiterin / ein nichtwissenschaftlicher Mitarbeiter mit beratender Stimme. 
(2) Die Mitglieder des Praktikumsausschusses und ihre Vertretungen werden vom Fachbereichsrat auf die 
Dauer von drei Jahren gewählt, die studentischen Mitglieder für ein Jahr. Die Wiederwahl ist zulässig. Das Vor-
schlagsrecht für die Wahl liegt bei den Gruppen des Fachbereichs. Der Praktikumsausschuss wählt in seiner 
konstituierenden Sitzung eine Professorin/Professor als Vorsitzende/Vorsitzenden sowie eine Stellvertrete-
rin/Stellvertreter für die Dauer von drei Jahren. Der Praktikumsausschuss kann die Geschäftsführung ordnen. 
(3) Der Praktikumsausschuss erlässt Richtlinien für die Anerkennung der in § 3 Absatz 2 genannten Vorpraktika 
und Berufsausbildungen sowie für Art und Umfang der in § 4 Absatz 1b genannten Abschlussberichte. 

§ 3 
Durchführung der Berufs- und Tätigkeitsfeldpraktika 

(1) Das Berufs- und Tätigkeitsfeldpraktikum ist entsprechend der Speziellen Ordnung des Fachbereichs Psycho-
logie und Sportwissenschaft der Justus-Liebig Universität Gießen für den Studiengang Psychologie mit dem Ab-
schluss „Bachelor of Science“ verpflichtend und Voraussetzung zur Erlangung des akademischen Grades „Ba-
chelor of Science. Es umfasst mindestens 360 390 Stunden (12 13 CP). 
(2) Für Berufsfeld- und Tätigkeitsfeldpraktika nach Variante AI eignen sich alle Betriebe und andere Einrichtun-
gen zukünftiger Berufsfelder des Studiengangs Psychologie, die sich mit psychologischen Anwendungs- und 
Forschungsgebieten befassen. In der Regel werden Tätigkeiten in   
 a) Psychiatrischen/Psychosomatischen/ Psychotherapeutischen Einrichtungen 
 b) Eignungsdiagnostischen Einrichtungen 
 c) Justizvollzugseinrichtungen 
 d) Beratungsstellen 
 e) Rehabilitationszentren 
 f) staatliche Schulämter 
 g) Arbeitsagenturen 
 h) Schulpsychologische Dienste 
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i) Personalberatung 
 j) Unternehmensberatung 
 k) Institute für Marktforschung, Sozialforschung oder Demoskopie 
 l) Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen als Forschungspraktikum anerkannt. 
Der Praktikumsausschuss ist berechtigt, diese Liste zu ergänzen oder zu verändern, wenn dies aufgrund von 
Änderungen des Berufsfeldes des Studiengangs, die entweder durch Absolventenbefragungen, allgemein zu-
gängliche Berufsinformationen oder andere geeignete Quellen bekannt wird, für die berufliche Orientierung 
der Studierenden sinnvoll ist. 
(3) DFür das Berufsfeldpraktikum nach Variante BII beinhaltet sind gemäß Approbationsordnung für Psychothe-
rapeutinnen und Psychotherapeuten (PsychThApprO) folgende PraktikumstätigkeitenAnwendungsgebiete vor-
gesehen: 
 (i) Orientierungspraktikum: Das Orientierungspraktikum kann durchgeführt werden in 

a) Iinterdisziplinären Einrichtungen der Gesundheitsversorgung oder 
b) anderen Einrichtungen, in denen Beratung, Prävention oder Rehabilitation zur Erhaltung, Förderung 

und Wiederherstellung psychischer Gesundheit im Mittelpunkt stehen 
 (ii) Berufsqualifizierende Tätigkeit I: Voraussetzung: Tätigkeit von Psychotherapeutinnen und Psychothera-
peuten, Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychotherapeuten oder Kinder- und Ju-
gendpsychotherapeutinnen und Kinder-und Jugendpsychotherapeuten in der EinrichtungDie berufsqualifizie-
rende Tätigkeit I kann durchgeführt werden in 

a) Einrichtungen der psychotherapeutischen, psychiatrischen, psychosomatischen oder neurologischen 
Versorgung oder 

b) Einrichtungen der Prävention oder der Rehabilitation, die mit den unter a) genannten Einrichtungen 
vergleichbar sind oder 

c) Einrichtungen für Menschen mit Behinderung oder 
d) sonstigen Einrichtungen der institutionellen Versorgung. 

Voraussetzung ist für das Orientierungspraktikum und die berufsqualifizierende Tätigkeit I, dass in den Ein-
richtungen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, Psychologische Psychotherapeutinnen und Psy-
chologische Psychotherapeuten oder Kinder- und Jugendpsychotherapeutinnen und Kinder-und Jugendpsy-
chotherapeuten tätig sind. 

(43) Jeder Abschnitt des Berufs- und Tätigkeitsfeldpraktikums ist genehmigungspflichtig. Die Genehmigung ei-
nes Abschnittes muss rechtzeitig schriftlich beim Praktikumsausschuss unter Angabe des Betriebes, der Art und 
der Dauer der vorgesehenen Tätigkeit beantragt werden. Die Genehmigung ist erteilt, wenn der/die Vorsit-
zende dies durch seine/ihre Unterschrift bestätigt hat. Das Orientierungspraktikum kann auch vor dem Studium 
abgeleistet werden und kann anerkannt werden, falls dieses die o.g. Anforderungen inhaltlich erfüllt                 
(s. PsychThApprO). 

§ 4 
Nachweis, Anerkennung und Bewertung 

(1) Die Anerkennung des Berufs- und Tätigkeitsfeldpraktikums erfolgt durch die Bescheinigung des Praktikums-
ausschusses, vertreten durch die oder den Vorsitzenden. Diese Bescheinigung weist die erfolgreiche Teilnahme 
nach. Zur Erlangung dieses Nachweises legt der/die Studierende dem Praktikumsausschuss im Original folgende 
vollständige Unterlagen vor: 

a) Qualifizierte Zeugnisse, mindestens jedoch Bescheinigungen der Betriebe über Dauer und Inhalt der 
abgeleisteten Abschnitte des Berufs- und Tätigkeitsfeldpraktikums;   
b) Qualifizierter Abschlussbericht, bestehend aus Teilberichten über den Inhalt der abgeleisteten Ab-
schnitte der berufspraktischen Ausbildung, die vom Betrieb als sachlich richtig abgezeichnet sein müssen 
und 
c) Abschlusszeugnisse im Falle beruflicher Ausbildungen. 

(2) Aufgrund der vorgelegten Unterlagen  führt der/die Vorsitzende die Anerkennung und Bewertung des Mo-
duls durch. 
(3) Kann es aufgrund der vorgelegten Unterlagen nicht zu einer Anerkennung kommen, so kann der Praktikum-
sausschuss zusätzliche Auflagen beschließen. 
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Art. 2 
Inkrafttreten 

Diese Ordnung in der Fassung des Siebzehnten Änderungsbeschlusses gilt für alle Studierenden ab Wintersemes-
ter 2020/21 . Bis dahin gelten die bisherigen Bes�mmungen fort. Er trit am Tage nach seiner Verkündung in Kra�. 
Der neue Wortlaut der geänderten Ordnung wird in den Miteilungen der Universität Gießen bekannt gemacht. 

Gießen, den #. ### #### 
Prof. Joybrato Mukherjee 
Präsident der Justus-Liebig-Universität Gießen 
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